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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die Helmle AG als Projektträgerschaft beabsichtig eine bauliche Entwicklung 
der Parzellen GB Nr. 2110 und 3128 nördlich des Ortes Faulensee auf Spie-
zer Gemeindegebiet. Auf dieser Bauzonenreserve soll mit einem interdiszipli-
nären Planungsteam unter Federführung des Architekturbüros Christian 
Nussbaum AG und mit Beizug von Rösti Meier Architektur GmbH und Weber 
+ Brönimann Landschaftsarchitekten AG eine Wohnüberbauung realisiert 
werden. 

Die beiden Parzellen GB Nr. 2110 und 3128 befinden sich gemäss rechts-
kräftigem Zonenplan 1 der Gemeinde Spiez in der „Wohnzone 2 Strukturer-
haltung“ (W2S). Entlang der Parzelle Nr. 3128 verläuft eine verbindliche 
Waldgrenze nach Art. 10 Abs. 2 WaG. Der nördlich an das Planungsgebiet 
anschliessende Bereich liegt zudem innerhalb des Perimeters Uferschutz-
plan. Gemäss rechtskräftigem Zonenplan 2 befinden sich innerhalb des Pla-
nungsgebiets vier geschützte Hecken. Westlich innerhalb des Waldareals be-
findet sich zudem ein archäologisches Schutzgebiet, südwestlich zeigt der 
Zonenplan 2 hinweisend ein Gebiet, das dem Waldnaturinventar WNI zuge-
wiesen ist. Auf den Parzellen ist mittlerweile ein Feldgehölz aufgewachsen, 
was gemäss den entsprechenden Gesetzgebungen und Richtlinien des Kan-
tons einem bundesrechtlich geschütztem Feldgehölz entspricht. 

 

Abb. 1 Ausschnitt aus dem Zonenplan 1 der Gemeinde Spiez („Siedlung“); rot gekenn-
zeichnet: Planungsgebiet 

 

Entwicklungsabsicht 

Baurechtliche  
Situation 
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Abb. 2 Ausschnitt aus dem Zonenplan 2 („Landschaft“) 

Mitte 2018 wurde das Architekturbüro Christian Nussbaum AG in Spiez von 
den Grundeigentümern mit der Evaluation einer möglichen Wohnüberbau-
ung der Bauzonenreserve «Gygerrain» beauftragt. Aufgrund des erheblichen 
Niveauunterschiedes von rund 35m alleine innerhalb der beiden Parzellen 
und unter Berücksichtigung eines Waldabstandes von mindestens 15 m ge-
mäss Vorabsprachen mit dem damaligen Amt für Wald (neu Amt für Wald 
und Naturgefahren AWN), gestaltet sich die Planung einer zweckmässigen 
Überbauung als anspruchsvoll. Im Rahmen eines qualitätssichernden Verfah-
rens soll das Variantenspektrum möglicher Überbauungsformen ausgelotet wer-
den, so auch jene von Terrassenhäusern. 

Im Hinblick auf eine allfällige Überbauung des Planungsgebiets ist eine 
haushälterische Nutzung des Bodens sicherzustellen.  

Die Projektträgerschaft beabsichtigt, eine Projektgrundlage zu erarbeiten, 
die als Basis (Richtprojekt) für eine Änderung der baurechtlichen Bestim-
mungen dienen kann. Die Gemeinde hat im Rahmen einer Planungsverein-
barung mit der Projektträgerschaft die Rahmenbedingungen für das Verfah-
ren definiert. Dabei wurde festgelegt, dass als Grundlage für die Ausarbei-
tung eines Richtprojekts und der anschliessenden Änderungen der baurecht-
lichen Rahmenbedingungen ein qualitätssicherndes Verfahren durchgeführt. 
Die Planungsvereinbarung wurde am 29. Juni 2020 durch den Gemeinderat 
beschlossen. 

Gemeinde und Projektträgerschaft führen zur Qualitätssicherung ein Work-
shopverfahren durch. Es sollen mögliche Bebauungsvarianten identifiziert 
und das verträgliche Nutzungsmass bestimmt werden. Dies unter Berück-
sichtigung von Topographie, Hanglage, Parzellenform, der seeseitigen Ein-
sehbarkeit, ökologischen und grünraumrelevanten Aspekten sowie der Be-
bauung am Siedlungsrand mit natürlichen Übergängen zum Wald. 

Ergebnis Projektstudie 

Planungsvereinbarung 
mit der Gemeinde 

Durchführung Work-
shopverfahren 
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1.2 Lage und Umgebung 

Die Parzellen GB Nr. 2110 und 3128 auf Spiezer Gemeindegebiet befinden 
sich nördlich der Ortes Faulensee. Die beiden Parzellen bilden das Planungs-
gebiet «Gygerrain», welches unmittelbar am Siedlungs- und Waldrand des 
heutigen Siedlungsgebiets und in erhöhter Lage der Faulenseer Seebucht 
liegt (vgl. Abb. 3). Das Gebiet rund um den «Gygerrain» ist heute von einer 
kleinteiligen Siedlungsstruktur mit einer Vielzahl an (Holz-) Chalet-Bauten 
und der Hanglage hin zum Thunersee und den Berner Alpen geprägt. 

 

Abb. 3 Orthofoto des Planungsgebiets «Gygerrain» in Faulensee (rot umrandet) 

2. Verfahren 

2.1 Art des Verfahrens 

Zur Qualitätssicherung wurde ein sogenanntes „Workshopverfahren“ zur Er-
arbeitung eines Richtprojekts als Grundlage für die Änderung der baurechtli-
chen Grundordnung durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine freie Form 
eines Dialogverfahrens, bei dem ein Bearbeitungsteam im Rahmen von 
mehreren Workshops durch Fachgutachter begleitet wird. Die Gutachter 
übernehmen dabei eine qualitätssichernde Funktion. 

2.2 Auftraggeberin  

Auftraggeberin ist die Helmle AG, Florastrasse 4, 3600 Thun vertreten durch 
Inhaber Christof Helmle. Die Auftraggeberin untersteht nicht dem öffentli-
chen Beschaffungsrecht. Die Vergabe des Planungsauftrags erfolgt im frei-
händigen Verfahren. 
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2.3 Begleitgremium 

Für die Begleitung des Verfahrens wird folgendes Gremium eingesetzt:  

• Urs Ewald, Dipl. Architekt HTL, Geschäftsleiter, Dällenbach Ewald Ar-
chitekten AG, Steffisburg 

• Peter Bergmann, Bauzeit Architekten GmbH, dipl. Arch. HTL/SIA, Biel 
• Pascale Akkerman, Xeros Landschaftsarchitektur GmbH, Landschafts-

architektin HTL BSLA 

• Rudolf Thomann, Gemeinde Spiez, Gemeinderat, Ressortvorsteher 
Planung/Umwelt/Bau (bis 31.12.2020) 

• Marianne Hayoz, Gemeinde Spiez, Gemeinderätin, Ressortvorsteherin 
Planung/Umwelt/Bau (ab 1.1.2021) 

• Christof Helmle, Projektträgerschaft, Helmle AG 

• Elke Bergius, Gemeinde Spiez, Abteilungsleiterin Hochbau/Planung/Umwelt 
• Annelies Friedli, Gemeinde Spiez, Projektleiterin Raumplanung / Umwelt 
• Dominic Nussbaum, Bauherrenberater (Projektträgerschaft) 

• Philipp Hubacher, BHP Raumplan AG, Raumplaner 

• Karin Schmid, Gemeinde Spiez, Hochbau/Baupolizei 
• weitere Gemeindevertretungen und Fachleute nach Bedarf 
• Vertretungen Fachbehörden Kanton nach Bedarf (AWN, ANF, procap) 

• Philipp Hubacher, BHP Raumplan AG, Verfahrensbegleiter 
• Gregor Ledergerber, BHP Raumplan AG (Protokoll) 

2.4 Bearbeitungsteam 

Das Bearbeitungsteam deckte die Disziplinen Ortsbauliche Entwicklung, Ar-
chitektur und Landschaftsarchitektur ab. Das Team setzt sich wie folgt zu-
sammen:  

• Architekturbüro Christian Nussbaum AG, Spiez (Federführung)  
Ansprechperson: Dominic Nussbaum  

• Roesti & Pereira GmbH, Bern, Ansprechpartner: Simon Roesti 
• Weber + Brönnimann Landschaftsarchitekten AG, Bern, Ansprechpartner: 

Pascal Weber 

2.5 Ablauf und Termine 

Es wurden eine Programmsitzung und vier Workshops durchgeführt: 

Programmsitzung 17. August 2020; 14.00 – 17.00h 
Workshop 1 14. September 2020; 10.00 – 13.00h 
Workshop 2 5. November 2020; 14.00 – 17.00h 
Workshop 3 28. Januar 2021; 14.00 – 17.00h 
Workshop 4 4. März 2021; 14.00 – 17.00h 
Workshop 5 24. Juni 2021, 09.00 – 12.00h 
Schlusssitzung  9. September 2021; 09.00 – 12.00h 

Fachvertretung (stimm-
berechtigt) 

Sachvertretung (stimm-
berechtigt) 

Ersatz Sachvertretun-
gen 

Ersatz Fachvertretung 

Weitere Beteiligte 
(situativer Beizug) 

Verfahrensbegleitung 
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2.6 Grundlagen 

Für das Verfahren standen folgende Grundlagendokumente zur Verfügung:  

• Gemeinde Spiez, Baureglement, Zonenplan 1 und Zonenplan 2 (inkl. He-
ckenfestlegung sowie Definition der Widerherstellung, Ersatzmassnah-
men) 

• Gemeinde Spiez, Voranfrage vom 7. Juni 2019 an das Amt für Gemein-
den und Raumordnung, mit Antwort AGR vom 11. September 2019 

• Geotechnisches Institut, Bern, Baugrundabklärungen vom 3. April 2020 
(Geologisches Gutachten)  

• Gemeinde Spiez, Planungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und der 
Projektträgerschaft bezgl. Arealentwicklung Gygerrain vom 29. Juni 2020 

• BHP Raumplan AG, Bern, Verfahrensprogramm vom 17. August 2020 
inkl. Beschrieb der raumplanerischen Rahmenbedingungen auf Ebene 
Bund, Kanton und Gemeinde  

• BHP Raumplan AG, Bern, Aktennotizen der Programmsitzung, der Work-
shops 1 bis 4 sowie der Schlusssitzung 

• Roesti & Pereira GmbH, Bern, Präsentationen Workshops 1 bis 4 (Sep-
tember 2020 bis März 2021) 

• Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu, Gutachten Erschliessung Gyger-
rain (Road Safety Inspection 120074), 14. Januar 2021.  

• Aktennotiz der Besprechung mit der Feuerwehr Spiez (Pikettoffizier) vom 
9. März 2021 betr. Bedürfnisse und Anforderungen der Feuerwehr 

• Stellungnahme Amt für Wald und Naturgefahren AWN vom 11. März 
2020 zum reduzierten Waldabstand 

• Geotechnisches Institut, Bern, Geologisch-geotechnische Machbarkeits-
beurteilung vom 19.3.2021 

• Gemeinde Spiez (Verfasserin: BHP Raumplan AG), Voranfrage an die 
Fachstellen AWN, ANF und procap vom 7. April 2021 

• Antworten der Fachstellen AWN vom 11.5.2021, procap vom 18.5.2021 
ANF vom 4.6.2021 zur Voranfrage vom 7.4.2021. 

 
Weiter verwendete Grundlagen: 
• Höhenaufnahmen des Terrains 
• Städtebauliches Modell 
• Daten der amtlichen Vermessung und Werkleitungspläne der Gemeinde 
• Grundbucheinträge zu den Parzellen Nr. 2110 und 3128 

2.7 Erwartetes Ergebnis 

Als Ergebnis des Workshopverfahrens waren folgende Erzeugnisse verlangt: 

Erwartet wird ein Richtprojekt im Massstab 1:200 für die Bebauung des Are-
als inklusive Umgebungsgestaltung und Erschliessung. Das Schlussergebnis 
umfasst folgende Erzeugnisse des Bearbeitungsteams:  

• Arbeitsmodell im Massstab 1:250* 
• Konzeptuelle Darstellungen im Massstab 1:1000 oder 1:500 zur Einbin-

dung in die bestehende Landschaft, Siedlungs- und Erschliessungsstruk-
tur 
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• Situationsplan 1: 500 mit Darstellung der Umgebungsgestaltung 
• Pläne aller Geschosse auf Stufe Grundriss, zum Verständnis nötigen 

Schnitte und Fassadenansichten im Massstab 1:200  
• Aussagen zur Eingliederung in die Topografie und die Umgebung (Nach-

barliegenschaften, Vegetation) (z.B. Schnittdarstellungen durch das Ge-
lände im Massstab 1:500 oder 1:200) 

• Visualisierungen (Stimmungsbilder), Aussagen zur Materialisierung 

* Das Bearbeitungsteam hat nach dem Workshop 1 von einem Modell im 
Massstab 1:500 auf den Massstab 1:250 gewechselt. 

3. Aufgabenstellung 

3.1 Ziele 

• Erarbeitung eines Richtprojektes als Grundlage für die Änderung der bau-
rechtlichen Grundordnung. 

• Realisierung einer qualitätsvollen Wohnüberbauung 
• Klärung möglicher Bebauungsvarianten unter Berücksichtigung der Topo-

graphie, Hanglage, Parzellenform und des Waldabstandes etc. 
• Prüfung, ob ein Projekt mit einer Mindestdichte einer GFZo von 0.5 (oder 

andere geeignete Nutzungsziffer) als ortsverträglich und adäquat beur-
teilt wird. 

• Ortsbaulich stimmige Setzung neuer Baukörper und ihrer Frei- und Er-
schliessungsräume, auch unter Berücksichtigung der Einsehbarkeit des 
Areals aus der Ferne 

• Naturnahe Aussenraumgestaltung unter Berücksichtigung der einsehba-
ren Lage (seeseitig) sowie der Nähe zum Wald und den ortstypischen 
Quartierelementen. 

• Potenzialnutzung für Verbesserung geschützter Arten und schützenswer-
ter Lebensräume und Vernetzung 

• Klärung der Erschliessungsfähigkeit für den MIV 
• Klärung Handlungsbedarf Abwasser in Abstimmung mit Machbarkeitsstu-

dien ZPP 13 Zelg 

3.2 Perimeter 

Für die Aufgabenstellung werden ein Bearbeitungs- und ein Betrachtungspe-
rimeter definiert. Der Bearbeitungsperimeter bezeichnet den Bereich für wel-
chen ein Richtprojekt erarbeitet werden soll. Der Bearbeitungsperimeter um-
fasst die Parzellen GB Nr. 2110 (2’161 m2) und 3128 (4’019 m2). 

Der Betrachtungsperimeter ist bei der Projektierung, insbesondere bei der 
Analyse der Ausgangssituation sowie im Variantenstudium, in die Überlegun-
gen miteinzubeziehen und umfasst ein grösseres Gebiet. Er umfasst insbe-
sondere die exponierte Hanglage, die erhöhte Lage mit Blick auf den See 
und die Berge, die umliegende Siedlungsstruktur und den Übergang zwi-
schen Siedlung und Wald. 

Bearbeitungsperimeter 

Betrachtungsperimeter 
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Abb. 4 Bearbeitungsperimeter (rot umrandet) und Betrachtungsperimeter (Bildaus-
schnitt) des Verfahrens. 

 

Abb. 5 Blick vom Riedweg in Richtung Norden mit der unbebauten Parzelle vor dem 
Waldrand 

 

Abb. 6 Blick vom Kummliweg in Richtung Osten 

Foto in Abb. 6 

Foto in Abb. 5 
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3.3 Anforderungen 

3.3.1 Ortsbauliche Anforderungen 

Mit der baulichen Entwicklung der Parzellen soll eine qualitative Wohnüber-
bauung und eine ortsbaulich verträgliche Einbindung in die Topographie 
bzw. schwierige Hanglage gelingen. Zentrale ortsbauliche Themen sind: 

Entwickeln einer zweckmässigen, orts- und landschaftserträglichen Typolo-
gie mit guter Einbindung in die umgebende Siedlungsstruktur. 

Gute Einbindung in die Topografie, sorgfältiger Umgang mit der Hanglage. 

Lage und Bezug der Bauten und Aussenräume zu den Erschliessungsstras-
sen Riedweg und Kummliweg, Präsenz und Wirkung der Bauten an der 
Strasse unter Berücksichtigung von erschliessungstechnischen Anforderun-
gen.  

Eine Nutzungsdichte mit einer oberirdischen Geschossflächenziffer von 
mind. 0.5 wird angestrebt, deren Verträglichkeit ist nachzuweisen. 

3.3.2 Architektur 

Verlangt wird eine dem Ort und der Zeit angemessene qualitätsvolle Archi-
tektur. 

Bei der Anordnung der Volumen sind wichtige Aussichten (Bergpanorama, 
See) und die Einsehbarkeit vom See her zu berücksichtigen. 

Es wird eine wirtschaftliche Bauweise angestrebt. 

3.3.3 Umgebungsgestaltung 

Gewünscht ist die Schaffung von attraktiven, qualitätsvoll gestalteten und 
für die Bewohner gut nutzbaren Aussenräumen unter Berücksichtigung der 
Verschattungs- und Besonnungsthematik. Darunter fallen auch Aufenthalts-
flächen und Spielflächen etc. 

Unter Berücksichtigung von Vernetzungselementen ist eine hohe ökologi-
sche Vernetzung insbesondere in waldrandnahen Bereichen sicherzustellen.  

Bei der Bewirtschaftung und Pflege der ökologisch wertvollen Flächen im 
Umfeld von Hecken und Waldrändern sind die übergeordneten Bestimmun-
gen zu berücksichtigen. 

Der Umgang mit der Topografie muss in den Plänen aufgezeigt und sichtbar 
gemacht werden. Terrainveränderungen, Höhenangaben, Gefälle usw. sind 
darzustellen. In den Umgebungsplänen sind Höhenkoten einzutragen. Be-
sonders die Erschliessungslösung verlangt ein sensibler Umgang mit dem 
Terrain. Das Vorhaben ist u.a. auf die geplante Verbesserung der Erschlies-
sung des Zugangs zur Fischzucht abzustimmen. 

Der Siedlungsrand bzw. der Übergang von bebauter zur unbebauten Land-
schaft ist bei der Umgebungsgestaltung zu berücksichtigen und harmonisch 

Siedlungstypologie 

Umgang mit Topografie 

Bezug zur Strasse 

Mindestdichte  

Hohe Qualität 

Sichtbezüge/ Einseh-
barkeit 

Wirtschaftlichkeit 

Hohe  
Aussenraumqualität 

Ökologische Vernetzung 

Bewirtschaftung der 
Umgebungsflächen 

Sorgfältiger Umgang 
mit Topografie 

Siedlungs- / Waldrand 
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zu gestalten. Insbesondere zu berücksichtigen sind die natürlichen Über-
gänge, Waldrandaufwertungen und Vernetzungselemente. 

Werden Hecken und/oder Feldgehölze in ihrem Bestand tangiert und müs-
sen aufgrund der Überbauung entfernt werden, so ist eine Ausnahmebewilli-
gung «für Hecken und Feldgehölze» nach Art. 18 Abs. 1bs und 1ter des Bun-
desgesetztes über den Natur- und Heimatschutz vom 1.7.1966 Art. 18 Abs. 
1g des Bundesgesetzes über die Jagd und Schutz wildlebender Säugetiere 
und Vögel JSG vom 20.06.1986 sowie Art. 27 des Naturschutzgesetzes vom 
15.09.1992 erforderlich. Das Thema Schutz – Wiederherstellung – Ersatz 
nach Art. 18 NHG ist zusammen mit der ANF zu klären. Für Ausnahmebewilli-
gung ist das Regierungsstatthalteramt zuständig. Die Behandlung von Aus-
nahmebewilligungen erfolgt auch unter Berücksichtigung der Festlegung von 
Ersatzmassnahmen und anrechenbaren Aufwertungsmassnahmen (wie Neo-
phytenbekämpfung, Waldrandaufwertung etc.).  

3.3.4 Nutzungsaspekte 

Die Projektträgerschaft sieht die Realisierung attraktiver Wohnangebote vor, 
mehrheitlich zur Abgabe im Eigentum. Die Wohnüberbauung wird auf alle Al-
tersgruppen, d.h. auf Familienwohnungen und Kleinwohnungen ausgerich-
tet. Auch 5.5. Zimmer Wohnungen sind denkbar.  

Der Zweitwohnungsanteil liegt in der Gemeinde Spiez bei 13% (Stand: 
2021), die Abgabe als Zweitwohnung ist denkbar. Die Frage eines allfälligen 
Zweitwohnungsanteils ist zeitgerecht zu klären.  

Die Erstellung von preiswertem Wohnraum ist zu prüfen (Prüfauftrag der Ge-
meinde Spiez). 

3.3.5 Erschliessung 

Eine zweckmässige Erschliessung der Parzellen in Varianten ist zu studieren 
und zu prüfen. Die Parkplätze für die Wohnüberbauung sollen gebäudeinte-
griert oder unterirdisch in einer Einstellhalle realisiert werden. Diese könnte 
auch auf Strassenniveau liegen und in den Hang hineingebaut werden. Die 
Erschliessung des Areals für den motorisierten Individualverkehr (MIV) soll 
über diese gemeinsame Einstellhalle erfolgen. Auch die oberirdische Anord-
nung von Besucherparkplätzen ist zu prüfen. 

Die Anforderungen an Autoabstellplätze gemäss BauV und Baureglement 
sind sicherzustellen. 

Für das Gesamtareal, insbesondere für die neue Wohnüberbauung, ist eine 
ausreichende Anzahl attraktiver Veloabstellplätze vorzusehen (gemäss BauV 
und SN).  

3.3.6 Geologie 

Zur Sicherstellung der Machbarkeit unterirdisch angeordneter Gebäudeteile 
in Hanglage wurde ein geologisches Gutachten eingeholt (Geotechnisches 
Institut, 3. April 2020). Die Regenwasser-Versickerung wird gemäss Gutach-
ten nicht empfohlen. Das bestehende geologische Gutachten im Zusammen-
hang mit dem Zugang Fischzucht wurde beigezogen.  

Hecken / Feldgehölze 

Wohnüberbauung, Aus-
richtung 

Zweitwohnungen 

Bezahlbarer Wohnraum 

Erschliessung und Par-
kierung 

Anzahl Abstellplätze 

Geologisches Gutach-
ten 
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3.3.7 Ver- und Entsorgung 

Die Kapazitäten für das Wegführen von Abwasser in diesem Gebiet sind 
nicht fundiert geklärt. Im Sommer 2020 wurde das Ingenieurbüro Emch und 
Berger AG beauftragt, im Zusammenhang mit der «ZPP 13 Zelg», entspre-
chende Machbarkeitsabklärungen durchzuführen. Die aufwändigen Grundla-
generhebungen wurden abgeschlossen. Eine Machbarkeitsstudie sind zum 
jetzigen Zeitpunkt noch ausstehend. Eine zeit- und stufengerechte Abstim-
mung der Arbeiten mit der ZPP 13, spätestens auf Stufe Überbauungsord-
nung, ist vorzunehmen. 

Die Gemeinde hat die Quartiererschliessung zum Gygerrain durch die Kanto-
nale Planungsgruppe KPG und Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu beur-
teilen lassen. Dazu wurde eine Ortsbegehung durchgeführt.  

Ergebnisse: Aus Sicht der KPG ist die Erschliessung über den Riedweg genü-
gend und es gibt keine grundsätzlichen Vorbehalte. Der Bericht bfu vom 14. 
Januar 2021 empfiehlt die Prüfung einer zusätzlichen Ausweichestelle auf-
grund des zusätzlichen Verkehrsaufkommens. Sicherheitsdefizite und Ge-
fahrenstellen wurden im Bereich von Hauszufahrten festgestellt. Vorerst sol-
len dazu jedoch keine Massnahmen ergriffen werden. Ansonsten genügt die 
bestehende Erschliessung über den Riedweg den Anforderungen. Das zu-
sätzliche Verkehrsaufkommen aufgrund der Neuüberbauung kann als gering 
bezeichnet werden. 

Geeignete Standorte für Kehricht-, Papier-, Grüngutentsorgung (Contai-
ner/Unterflur) sind im Rahmen des Verfahrens zu definieren. 

3.3.8 Energie 

Energieeffizientes Bauen bzw. die Nutzung des Energiebonus wird angestrebt. 

3.4 Raumplanerische Rahmenbedingungen 

Bund 

• Teilrevidiertes Raumplanungsgesetz vom 1. Mai 2014: 
Siedlungsentwicklung nach innen 

• Umweltschutzgesetz und Lärmschutzverordnung: IGW ES II (Wohnen) 
von 60 dB(A) Tag und 50 dB(A) Nacht 

Kanton 

• Kantonaler Richtplan (Stand: 2021): Haushälterischer Umgang mit dem 
Boden, Massnahmenblatt C_02. 

• Geplantes Totalwaldreservat für den Bürgwald (Wald in Nahbereich) 
• Karte Waldnaturinventarobjekt WNI (Objekt 768007 Bürg (Umfeld) 
• Hecken und Feldgehölze gemäss Art. 18 Abs. 1bs und 1ter NHG (Schutz-

zonenplan) 

Region 

• keine relevanten Einträge 

Abwasser 

Entsorgungsstandorte 
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Gemeinde 

• Für das Planungsgebiet gilt gemäss der baurechtlichen Grundordnung 
der Gemeinde die „Wohnzone 2 Strukturerhaltung“ (W2S) nach Art. 211 
und 212 Baureglement, 

• Das Planungsgebiet ist als Baugebiet verzeichnet. Auf dem Zonenplan 2 
sind verschiedene Hecken und eine Waldfeststellungslinie aufgeführt. 

• Das Planungsgebiet liegt im Bereich der geringen Gefahrenstufe (gelb). 

• Kommunaler Energierichtplan 2012: Massnahmenblatt M 10 (Zwischen-
ergebnis) «Wärmeverbund Fischzucht» 

4. Ergebnisse 

4.1 Ablauf des Verfahrens 

Das Workshopverfahren konnte gemäss Terminplan des Verfahrenspro-
gramms vom 17. August 2020 durchgeführt werden. Aufgrund der Pande-
miesituation wurde die Anwesenheit der Workshopteilnehmenden auf das 
notwendige Minimum reduziert resp. die zulässige Gruppengrösse von 10 
Personen festgelegt. Die nicht physisch Anwesenden wurden per Videokon-
ferenz zugeschaltet.   

Im Rahmen der offiziellen Programmsitzung vom 17. August 2020 wurde 
eine Ortsbegehung durchgeführt und das Programm wurde von allen Beteili-
gen, d.h. der Gemeinde, der Projektträgerschaft, dem Bearbeitungsbüro und 
den externen Fachgutachtenden beraten und verabschiedet. Mit Unterzeich-
nung des Programms wurden die Bedingungen akzeptiert. 

4.2 Erkenntnisse während des Verfahrens 

Nachfolgend werden die im Rahmen der einzelnen Workshops gewonnen 
wichtigsten Erkenntnisse und Anpassungen an der Aufgabenstellung doku-
mentiert. Die detaillierten Protokolle zu den einzelnen Workshops befinden 
sich im Anhang. 

4.2.1 Erkenntnisse Workshop 1, 14. September 2020 

• Aussicht und Fernsicht sind die Pluspunkte der Lage (Blick auf Schreck-
horn, Wetterhorn, Eiger und Morgenberghorn sowie Thunersee davor). 

• Die Hangexposition in Richtung Nordost und die mögliche Ausrichtung 
der Bebauung am steilen Hang stellen grosse Herausforderungen dar.  

• Ein bedeutendes Element am Ort ist der nahe gelegene Wald mit rund 
15-20m hohen Bäumen, meist Buchen.  

• Das heutige Waldgebiet soll gemäss Burgergemeinde einem Totalwaldre-
servat zugewiesen werden.  

Baurechtliche Grund-
ordnung, Zonenplan 1 

Baurechtliche Grund-
ordnung, Zonenplan 2 

Naturgefahren 

Werkleitungen 
Energierichtplan 

Ablauf 

Programmsitzung 

Analyseergebnisse 
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• Die angrenzenden Hügel «Bürg» und «Tschuggen» waren auch vorge-
schichtlich besiedelt. Am Gygerrain wird jedoch nicht mit archäologischen 
Funden gerechnet.  

• Im Uferbereich wurde zwischen 1907 -1948 an zwei Stellen Gips abge-
baut. Davon zeugen auch die Geländeeinschnitte. Heute liegt in diesem 
Gebiet die Fischzucht. 

• Luftbilder um 1930 zeugen von einer damals landwirtschaftlichen Nut-
zung. Auch Obstbäume und Hecken sind erkennbar. 

• Im flacheren Bereich am Hangfuss sind mehrere Magerwiesenanzeiger 
vorhanden. 

• Die Verkehrserschliessung erfolgt über den Riedweg. Zudem besteht eine 
Fusswegverbindung durch den Wald zum Strandweg. 

• Historisch betrachtet waren hauptsächlich Trauf- und Giebelständige 
Bauten im Gebiet vorhanden.  

• Heute entspricht das Gebiet einem Siedlungsteppich mit recht homoge-
ner Bebauung in offener Bauweise. Einzelne helle Gebäude stechen her-
aus. Die Gebäude liegen mehrheitlich auf den etwas «flacheren» (resp. 
weniger steilen) Flächen  

• In diesem Siedlungsteppich ist eine quasi höhenparallele Zonierung der 
Bebauung mit dazwischenliegender Grünbereiche erkennbar. Die Ge-
bäude werden zudem mehrheitlich von einer unten- oder obenliegenden 
Erschliessungsstrasse erschlossen. Das Terrain des Planungsgebiets ist 
im Vergleich zum umgebenden Quartier sehr steil.  

• Die Differenz zwischen der angestrebten neuen Mindestdichte (GFZo 0.5) 
gegenüber der bestehenden Nutzungsziffer von AZ 0.45 würde eine 
Mehrfläche von ca. 200 - 300 m2 ergeben. 

Folgender Variantenfächer wird zur Diskussion gestellt und zur Beurteilung 
vorgelegt: 

 

Abb. 7 Variantenfächer Workshop 1 

  

Variantenspektrum 



Spiez, Arealentwicklung Gygerrain  •  Schlussbericht Workshopverfahren  17 

In der Beratung der Varianten haben sich folgende Hauptthemen und Hand-
lungsfelder herauskristallisiert und/oder bestätigt:  

• Umgang mit geeigneten Typologien im Kontext von Hanglage/Steilheit 
und Ausrichtung der Bebauung (Exposition) sowie damit zusammenhän-
gender Belichtungsverhältnisse. 

• Umgang mit der Setzung der Gebäude im Zusammenhang mit der Topo-
graphie: Werden Gebäude auf oder in das Terrain gesetzt? Wo sind wel-
che Höhen verträglich? 

• Umgang mit der Körnigkeit der Bebauung / ortsbaulichen Geste 
• Umgang mit dem Freiraum und dem Übergang Bebauung / Wald 
• Umgang mit Erschliessungsfragen 

 

Erkenntnisse zu Bebauungstypologie, Erschliessung und Perimeter 

• Das Begleitgremium favorisiert die Weiterbearbeitung der städtebauli-
chen Ansätze A (Quartierbebauung), C (Verbundene Solitäre) und eine 
modifizierter Ansatz F (Terrasse). Die Ansätze B )Teppich), D (Bergfried) 
und E (Vertikalzeilen) werden nicht als zielführend beurteilt. Das Begleit-
gremium ist auch neuen Varianten gegenüber offen, so z.B. einer Kombi-
nation von Variante E mit Variante A rückversetzt. 

• Das Begleitgremium empfiehlt, die Arealentwicklung als Weiterentwick-
lung des Quartiers vorzusehen. Der Geste eines markanten Solitärs 
(Bergfried) steht sie zurückhaltend gegenüber. 

• Angesichts der Nordost-Exposition kommt der Bebauungstypologie im Zu-
sammenhang mit Besonnung und Beschattung von Nachbargebäuden 
eine grosse Bedeutung zu. 

• Insgesamt ist der Körnigkeit und Massstäblichkeit des bestehenden Orts-
bildes und damit der Einsehbarkeit der Strukturen Bedeutung beizumes-
sen. 

• Weiterzuentwickeln sind namentlich folgende Aspekte 
• Nutzung der Geländekante (Übergang Steilhang / Abflachung) als 

ortsspezifisches Element 
• Verbindung der Bauten mit ordnenden Elementen im Hang (i.S. Var. C) 
• Repetitive Volumen und Formen eher vermeiden. 
• Anordnung und Ausbildung von Frei- und Aussenräumen, zum einen 

im «Innern» der Bebauung, zum andern nach «Aussen» im Übergang 
zum Quartier und zum Wald 

• Durchwegung in vertikaler Richtung 
• Erschliessungsmöglichkeiten und Adressierung der einzelnen Gebäude 

4.2.2 Erkenntnisse Workshop 2, 6. November 2020 

Variantenfächer / Bebauungstypologie 

• Der entworfenen Variantenfächer mit acht weiter bearbeiteten Varianten 
ist vielfältig. Das Begleitgremium empfiehlt, die Bebauungsvarianten Q-
flach (Ansatz «Teppich») und X-hoch (Ansatz «Sonderling») weiterzubear-
beiten und zu vertiefen. Das Weiterverfolgen der Varianten Y-gestaffelt 
wird nicht als zielführend beurteilt.  

Schlüsselfragen 

Erkenntnisse 

Erkenntnisse Städte-
bau, Typologien 
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• Die geforderten Nutzflächen werden nachgewiesen. In Abhängigkeit der 
Varianten ergeben sich Nutzflächen von 1’750 m2 bis 2'800 m2 GFo. Bei 
einer anrechenbaren Grundstücksfläche 5'585 m2 liegt die geforderte 
Minimaldichte GFZo von 0.5 bei 2'793 m2. 

• Eine ergänzende Variante mit Ausrichtung der Gebäude in Hangrichtung 
bei Variante Q-flach im Sinne einer «Vertikalzeile» kann geprüft werden. 

• Die noch schematischen grösseren Volumen des «Sonderlings» sind aus-
zudifferenzieren und zu präzisieren, u.a. mit unterschiedlichen Setzun-
gen. Dabei sind auch die Grundrisse weiterzuentwickeln und zu flexibili-
sieren.  

• Die Setzungen der Gebäude resp. die Gebäudeabstände der Gebäude 1 
und 3 zu Gebäude 2 sind zu prüfen. 

• Die Platzierung eines Gebäudes im nordöstlichen Hangbereich (Steil-
hangbereich) ist zu prüfen. 

• Weiter zu konkretisieren sind Dachformen und Fassadenkonzeption. 
 

 

Abb. 8 Variantenfächer Workshop 2 

Aussenraumthemen  

• Je mehr Gebäude erstellt und je tiefer sie ausgestaltet werden, desto 
mehr «krallen» sie sich in den Hang. Der Hang wird dadurch weniger spür-
bar und der Aussenraum kann weniger begrünt werden. Der Hang 
«fliesst» weniger. Die Reduktion der Anzahl Baukörper wirkt sich dadurch 
positiv auf die Aussenraumgestaltung aus.  

• Nebst der Topographie ist der Wald ein zentrales Thema. Durch die Set-
zung eines höheren Gebäudes neben dem Wald, kann dieses verträglich 
in die Vertikalstrukturen eingebettet werden.  

• Die Aussenraumgestaltung ist hingegen hinsichtlich der nutzerorientier-
ten Aufenthaltsflächen in Hanglage zu konkretisieren (Dimensionierung, 
Terrainmodellierung, Mauern etc.). Auf Stützmauern ist soweit möglich 
weiter zu verzichten.  

Erkenntnisse  
Aussenraum 
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• Die am Workshop 1 identifizierten und weiter oben genannten Schlüs-
selthemen haben in der Weiterbearbeitung weiterhin ihre Gültigkeit. 
 

4.2.3 Erkenntnisse Workshop 3, 28. Januar 2021 

Varianten, Bebauungstypologie, Kennwerte 

• Kennwerte Variante Q-flach: GF 2'600 m2, 17 Whg. 23 PP, 7 Gebäude 
mit 2-3 Vollgeschossen 

• Kennwerte Variante X-hoch: GFo 2'670 m2, 20 WHg, 5 PP, 2 Gebäude 
mit Sockelgeschoss, 2 Vollgeschossen plus Dachgeschoss, 1 Gebäude 
mit 7-8 Vollgeschossen 

 

 

Abb. 9 Variantenfächer Workshop 3 

• Das Begleitgremium favorisiert die Variante X-hoch als Bestvariante. 
Diese ist mutig und hat viel Potenzial. Die Variante X-hoch ist aufgrund 
des kleineren Fussabdrucks wesentlich ökologischer. Dies bedingt weni-
ger Terrainveränderungen und ermöglicht mehr Freiraum und Grünflä-
chen. 

• Durch Variante X-hoch ist der Hang besser spürbar. 

Schlüsselfragen 

Eckwerte Varianten 

Erkenntnisse  
Workshop 3 
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• Aufenthaltsbereiche, Terrainsituationen und Weganlagen sind zu konkre-
tisieren. Die Wegführungen im Wald sind nicht machbar.  

• Der unterirdische Waldabstand ist zu prüfen. 
• Auf Stützmauern soll, soweit möglich, verzichtet werden. 
• Die Hindernisfreiheit der Gebäudezugänge ist aufzuzeigen. 
• Die Sockel sind zu konkretisieren. 
• Materialisierung und Fassadengestaltung sind zu bezeichnen. 
 
Zwei kleinere Gebäude 
• Lage und Zuordnung der beiden kleineren Gebäude zum bestehenden 

Quartier sind zu konkretisieren.  
• Die Dachform (Dachaufbauten) sind zu überarbeiten. 
 

4.2.4 Erkenntnisse Workshop 4, 4. März 2021 

Varianten, Bebauungstypologie, Kennwerte 

• Das Nutzungsmass der vorgelegten Bestvariante beträgt insgesamt 
2'725 m2 GF.  

• Das Näherrücken der beiden kleineren Gebäude (1) und (3) in Richtung be-
stehendes Quartier wirkt sich bezüglich des ortsbaulichen Entwurfs positiv 
aus. Die zwei kleineren Einzelgebäude gehören zum Quartier. Die beiden 
Einzelgebäude sind gut gesetzt und haben aufgrund ihrer Lange eine 
Scharnierfunktion gegenüber dem Solitär. Die Proportionen der beiden Ein-
zelgebäude sind verträglich und ortstypisch.  

• Die Dachaufbauten der beiden Einzelgebäude sind zu massig. Sie sind zu 
reduzieren. 

• Der achtgeschossige Solitär (Gebäude mit 2'080 m2 GF) gehört zur Verti-
kalstruktur von Topographie und Wald. Der Solitär ist in Bezug auf die 
Baumspitzen nicht silhouettenbildend. 

• Die Proportionen des Solitärs sind austariert. Die Geschossigkeit ist ver-
träglich, eine weitere Verbreiterung des Solitärs nicht zielführend.  

• Der Solitär ist gut mit dem Terrain verbunden. Der Sockelgestaltung ist an-
gesichts der Hanglage sowie der gestaffelten höheren Gebäude besonders 
Aufmerksamkeit zu geben. In den jeweiligen Sockelgeschossen können 
Technikräume, Keller, Velo- und Hobbyräume etc. angeordnet werden.  

• Die Grundrisse sind hinsichtlich Schaltbarkeit, Wohnungsspiel weiter zu 
flexibilisieren.  

• Beim Solitär ist eine Abdrehung der Geschosse mit differenzierter, zweige-
teilter Ausrichtung denkbar und prüfenswert (untere Geschosse gegen den 
Süden, obere Geschosse gegen den See). 

• Das Gebäude wird von überall her gesehen. Die Farbgebung der Fassade 
ist für die Integration ins Orts- und Landschaftsbild sehr wichtig. Dieses 
Thema ist sehr sensibel (nicht zu helle Töne vorsehen). 

• Eine gestalterische Differenzierung von den unteren zu den oberen Ge-
schossen ist denkbar.  

Kennwerte 

Zwei Einzelgebäude 

Solitär 

Grundrisse 

Fassadengestaltung 
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• Zur Strukturierung der Fassade könnte eine «räumlichen Fassade» ge-
prüft werden (mit Elementen, die eine räumliche Tiefe ergeben). Die Fas-
sadengestaltung darf nicht dazu führen, dass das Gebäude zu monoli-
thisch wirkt. 
 

• Das Näherrücken der beiden kleineren Einzelgebäude in Richtung beste-
hendes Quartier ist positiv. Die in Vertikalrichtung fliessende Freifläche 
zwischen den beiden Gebäuden und dem Solitär wirkt dadurch prägnan-
ter.  

• Die Ankunftssituationen erfolgen beim Solitär im Sockel. Der Sockel des 
unteren Einzelgebäudes ist noch zu hoch und ist zu überprüfen.  

• Eine Hauszufahrt ab Riedweg mit Steigung von ca. 10% ist klar zu bevor-
zugen. Bei dieser können Stützmauern im parzellengrenznahen Bereich 
vermieden und das Terrain kann als Steilböschung ausgestaltet werden. 

• Dimensionierung und Gestaltung der Hauszugänge und Vorplätze (u.a. 
für Feuerwehr) sind weiter zu vertiefen, u.a. bezgl. der Hindernisfreiheit. 

• In der weiteren Umgebungsgestaltung sind die Böschungselemente ei-
genständiger zu entwickeln, so dass sie sich auch von Wegen, Zufahrten 
und Gebäuden lösen und sich in die Landschaft hinaus bewegen. 

• Der Waldrand ist zu entwickeln, Obstbäume in diesem Bereich sind durch 
waldrandadäquate Baumarten zu ersetzen, Waldabstand im Kontext 
Waldreservat zu klären.  

• Die zuunterst liegende Fläche würde sich für Spielflächen eignen. An die-
sem Ort sind geschützte Arten vorhanden. Dia Anordnung grösserer Spiel- 
und Aufenthaltsflächen ist daher fraglich.  

• Zur Qualitätssicherung soll der Dialog auch über die Phase Richtprojekt 
hinaus weitergeführt werden.  

• Die im Workshopverfahren eingesetzten Fachexperten werden aufgrund 
ihrer Vorkenntnisse und der bisherigen fachlichen Begleitung zu gegebe-
ner Zeit weiter in die Beurteilung einbezogen werden.  

• Das Richtprojekt soll auf Stufe Überbauungsordnung verankert werden 
(als Anhang).  

4.2.5 Erkenntnisse Workshop 5, 24. Juni 2021 

Varianten, Bebauungstypologie, Kennwerte 

• Das Nutzungsmass der vorgelegten Bestvariante beträgt insgesamt 
2’793 m2 GFo, 2'895 m2 inkl. aGFo (inkl. Balkone) 

• Waldabstand: Antwort AWN vom 11.5.2021: Waldabstand für Solitär be-
trägt 20 m; Unterirdische Einstellhalle: 5 m; Grillplatz, Spielplatz etc.: 5 
m; Terrassierung, Steinmauern, Fusswege: 2 m.  Für die bauliche Umset-
zung insbesondere der unterirdischen Einstellhalle dürfen keine Terrain-
veränderungen im Wald erfolgen 

• Feldgehölze, Naturwerte: Antwort ANF vom 4.6.2021: Die relevante be-
stockte, naturschutzrechtlich eindeutig als Feldgehölz geltenden Fläche 
beträgt 4200 m2 . Aufgrund des hohen Neophytenanteils müssen 2100 
m2 Feldgehölz im Rahmen der Überbauungsordnung als ersatzpflichtig 
ausgewiesen werden. Flächen können innerhalb oder ausserhalb des 

Aussenraum 

Qualitätssicherung 

Kennwerte 

Ergebnisse Voranfragen 
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Periemters liegen. Im unteren Bereich des Perimeters besteht ein schüt-
zenswerter Lebensraum (artenreiche Fromentalwiese). Die Anordnung 
von Spiel- und Aufenthaltsflächen ist in diesem Bereich nicht zulässig. 

• Hindernisfreiheit, Antwort pro cap vom 18.05.2021: Der Solitär muss ab 
dem gemeinsamen ebenen Ankunftsplatz hindernisfrei erschlossen wer-
den und alle Wohnungen müssen an die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen anpassbar sein. Weiter zu beachten: Realisierung von 
rollstuhlgerechtem Personenaufzug, Anordnung von rollstuhlgerechtem 
Parkplatz für Bewohner und Besucher in Einstellhalle. 

Aufgrund der Auflagen zum Waldabstand wurde die Setzung (Dimensionen 
und Abstände) der Gebäude angepasst und der Solitär wurde um rund 4 Me-
ter vom Wald weg verschoben und um rund einen halben Meter (Horizontal-
distanz) hangaufwärts geschoben. In der Folge wurden auch die Gebäude 1 
und 3 leicht verschoben. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass der 
zwischen den Gebäuden und dem Solitär liegende Raum genügend gross 
bleibt. 

Der Grundriss im Solitär (Gebäude 2) wurde hinsichtlich Schaltbarkeit von 
Zimmern weiter optimiert.  

Der Nachweis der geforderten Feldgehölz-Ersatzfläche kann erbracht wer-
den. Die Pflicht zu Ersatzpflanzungen führen zu einer Anpassung des Aus-
senraumkonzepts. Der Charakter der Feldgehölz-Bepflanzung wird ein prä-
gendes Grünelement. Zusammenfassend heisst dies: 

• Es sind weiterhin Hochstammbäume wie Obst-, Nuss- und Kirschbäume 
vorgesehen. 

• Es ist angedacht, dass der abgestufte Waldrand mit einem gewellten Ver-
lauf mit Waldmantel, Strauchgürtel und Krautsaum erstellt wird. 

• Damit die topografisch anspruchsvolle Aufgabe im Aussenraum mit öko-
logisch wertvollen Strukturen gelöst werden kann, werden armierte und 
bepflanzte Böschungen die steile Hangsituation prägen. 

Die Farbigkeit ist bei der Bau- und Fassadengestaltung aufgrund der expo-
nierten Lage massgebend für die verträgliche Einbettung in die Landschaft. 
Angestrebt wird eine eher dunkle, erdtonfarbene Gestaltung. Der Sockel wird 
einen muralen Charakter aufweisen.  

Um der Fassade die nötige räumliche Tiefe zu geben, wurden bei der Fassa-
dengestaltung verschiedene Balkonsituationen untersucht (Loggien, einge-
zogene Balkone, Balkone in Ecksituationen. Diese Arbeiten werden in der 
weiteren Projektentwicklung vertieft. 

• Die Planung ist anspruchsvoll und mutig. Der Gesamtentwurf und der 
Umgang mit den Hindernissen ist auf gutem Weg. 

• Im Verfahren war zu prüfen, ob ein Projekt mit einer Mindestdichte einer 
GFZo von 0.5 (oder andere geeignete Nutzungsziffer) als orts- und land-
schaftsverträglich und adäquat beurteilt werden kann. Die Gutachter be-
jahen dies ausdrücklich. Die mit dem vorliegenden Richtprojekt hergelei-
tete und nachgewiesene GFZo von rund 0.5 stellt ein orts- und land-
schaftsverträgliches Nutzungsmass dar. Dieses Nutzungsmass 

Setzung der Gebäude 

Grundrisse 

Freiraum / Aussen-
raumgestaltung 

Fassadengestaltung 

Erkenntnisse  
Workshop 5 
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berücksichtigt einerseits die spezielle topographische Situation mit dem 
steilen Nordhang und wird andererseits der angestrebten Wohnqualität 
gerecht. 

• Das vorliegende Richtprojekt ist auch aus ökologischer Sicht in Anbe-
tracht des haushälterischen Umgangs mit dem Boden, der topografi-
schen Situation und der Einbettung in das Ortsbild, der verträglichste 
Siedlungsentwurf an diesem Ort.  

• Die neue Setzung der Gebäude ist verträglich. Die Überlegungen  zur 
Schaltbarkeit von Zimmern werden begrüsst.  

• Die Überlegungen zur Fassadengestaltung und Farbigkeit der Gebäude 
überzeugen. Die jeweilige Abstimmung zwischen Sockel und dem Ge-
lände benötigt noch vertiefte Auseinandersetzungen. 

• Das aufgrund der Ersatzpflicht der Feldgehölze angepasste Aussenraum-
konzept überzeugt und ist auf gutem Weg. Stützmauern sind soweit mög-
lich auch weiterhin zu vermeiden. Die rückwärtig zum Solitär liegende 
Fussgängerbrücke ist nochmals zu überprüfen. Der Verzicht auf die Fahr-
strasse zu Gebäude 3 (neu nur noch Fussweg) ist plausibel. 

4.3 Schlussergebnis 

Die Pläne des Richtprojekts vom 31. August 2021 gelten als Schlussergeb-
nis des Workshopverfahrens. Die Pläne sind im Anhang aufgeführt.  

4.3.1 Projektbeschreibung Richtprojekt 

Das Richtprojekt wird nachstehend beschrieben. Abb. 10 zeigt das Bebau-
ungskonzept.   

 

Abb. 10 Situation, Lage der Gebäude; rechts von oben nach unten: Ansicht Ost, An-
sicht See, Ansicht Faulensee, Schnitt Faulensee (Stand: Richtprojekt)  

Bebauungskonzept 
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Das Richtprojekt sieht ein Bebauungskonzept in zwei Teilen vor. Zwei Ge-
bäude in vergleichbarer Typologie, Setzung, Dachgeometrie und Volumen mit 
der nachbarschaftlichen Bebauung werden so platziert, dass sie die beste-
hende Siedlungsstrukturen ergänzen (Gebäude 1 und 3). Die Gebäude sind 
zweigeschossig ausgestaltet  (plus Sockel und Dachausbau). Diese beiden Ge-
bäude bilden ein Scharnier zwischen der bestehenden Quartierbebauung und 
dem etwas davon abgesetzten Solitärbau (2). Mit zwei abgedrehten, in der 
Höhe gestaffelten und miteinander verschränkten Teilbaukörpern, berücksich-
tigt der geschickt gesetzte achtgeschossige Solitär die Topographie des stei-
len Hanges und die Vertikalität des Waldes. Er respektiert dabei den reduzier-
ten Waldabstand von 20 m. Der Solitärbau definiert mit seiner Lage auch den 
erwünschten Zwischen- und Freiraum zu den Gebäuden (1) und (3) sowie die 
Durchlässigkeit für Sicht- und ökologische Bezüge sowohl in hangparalleler 
wie auch in vertikaler Richtung. Die Höhe des Solitärs (2) bleibt unter der obe-
ren Waldrandkante und ist nicht silhouettenbildend. Der Vorschlag führt zu ei-
ner Bebauungsdichte von rund 0.5 GFZo resp. 2'800 m2 GFo. 

Die Bebauung wird als Wohnüberbauung mit Familien- und Kleinwohnungen 
ausgebildet. Sie eignet sich für alle Altersgruppen. Die beiden kleineren Ge-
bäude (1) und (3) verfügen über einen Zuschnitt für Familienwohnungen o-
der eignen sich als Einfamilienhäuser. 

Die beiden kleineren Gebäude weisen Grundrisse für 2.5 Zimmer Wohnun-
gen im unteren und 4.5 Zimmer Wohnungen im oberen Geschoss auf. Das 
obere Gebäude (3) kann auch als 5.5 Zimmer Einfamilienhäuser konzipiert 
werden. Geschossflächen: GF Gebäude 1: 2.5 x 146 m2 = 365 m2, Ge-
bäude 3: 2.5 x 113 m2 = 282 m2. 

 

Abb. 11 Einzelgebäude (1) und (3): Unter- oder Obergeschoss. Regelgeschoss (Stand: 
Richtprojekt) 

Der Solitär besteht aus zwei leicht abgedrehten Volumen, wobei sich die ge-
ometrisch einfachen Gebäudeabdrücke überschneiden. Der nördliche Bau-
körper (waldseitig) ist breiter und der südliche Baukörper länger. Geschoss-
fläche: 8 x 281 m2 = 2'248 m2 

Die Besonnung der Wohnungen ist durch das spezifische Abdrehen und Be-
rücksichtigen der Topographie optimiert, jede Wohnung hat eine Südfas-
sade. Aufgrund der Platzierung der Küche und des Wohnbereichs, entsteht 
geschossweise bei beiden Wohneinheiten ein Durchwohnen mit Sicht 

Nutzungsprofil 

Grundrisse Einzelge-
bäude (1) und (3) 

Grundrisse Solitär (2)
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sowohl auf Wald und See. Der Höhenversatz erzeugt auf der obersten Ebene 
ein Attikageschoss mit grosser Dachterrasse. Das Richtprojekt weist mehr-
heitlich 3.5 Zimmer Wohnungen auf.  

Der Solitär weist ein grosses Potenzial für Familienwohnungen auf. Der Ent-
wurf schafft eine hohe Flexibilität im Grundriss mit Optionen betreffend An-
ordnung und Dimensionierung des Treppenhauses und flexiblem Zimmer. 
Damit besteht ein hohes Potenzial, die Grundrisse hinsichtlich Schaltbarkeit 
und Wohnungsspiegel weiterzuentwickeln. 

 

 
Abb. 12 Solitär (Gebäude 2): Flexibilität im Grundriss-Konzept (Stand: Richtprojekt)  

Die Fassadengestaltung wurde aufgrund eingehender Analysen der struktur-
bildenden Elemente im Umfeld vorgenommen, wie die nachstehende Abbil-
dung zeigt. Der Wald stellt ein prägendes Element des Planungsgebiets dar 
(braun). Gebäude im Umfeld des Planungsgebiets wurden mehrheitlich im 
Chalet-Stil erstellt. Liegende Bänderungen der Fassaden prägen daher das 
Ortsbild (blau), Lochfenster sind verbreitet. Teilweise bestehen bereits hohe 
Sockelgeschosse (gelb), meist sind sie hell gestaltet und haben muralen 
Charakter. Herausspringende Gebäude sind vereinzelt vorhanden und in den 
letzten Jahren erstellt worden. Auffällig im Quartier sind zwei Neubauten mit 
gekreuzter Struktur und weisser Farbe.  

 

Abb. 13 Analyse vorherrschender Strukturen 

Fassadenkonzept 
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Abb. 14 Fassadenkonzeptionen Solitär (2), (Stand: Workshop 4) 

Die vorstehende Visualisierung zeigt die Fassadenkonzeption des Solitärs 
mit Stand Workshop 4. In der weiteren Projektbearbeitung  wird zu untersu-
chen sein, wie die angestrebte «räumliche Tiefe»  am besten erreicht werden 
kann. Anlässlich des Workshops 5 wurden dazu drei Konzeptansätze vorge-
stellt (siehe nachstehende Abbildung): Ansatz A mit Loggia im Volumen, An-
satz B mit Einschnitten ins Volumen, Ansatz C mit «Vorhang» (brise soleil) zur 
Aussicht. Dies gilt es stufengerecht zu vertiefen.  

 

Abb. 15 Fassadenkonzeptionen: Umgang mit Balkonsituationen 

Der städtebauliche Entwurf resp. das Bebauungskonzept berücksichtigen 
die schrittweise vertieften Aspekte zu Nutzung und Bebauung, Frei- und 
Grünraum, Ökologie und Erschliessung. Die Entwicklungspotenziale im stei-
len Hanggelände liegen im «flacheren» Teil des Steilhangs. Die extrem stei-
len Bereiche werden nicht bebaut. Damit entstehen bebaubare Bereiche mit 
Gebäuden und Einstellhalle auf der Zwischenebene (vgl. Abbildung 16).  

Die zuunterst liegenden Flächen ohne Hangneigung würden sich für Spiel- 
und Aufenthaltsflächen eignen. Dies ist jedoch nicht zulässig, dies ein schüt-
zenswerter Lebensraum mit artenreiche Fromentalwiese ist. Hinzu kommt, 
dass die Fläche als sogenannte Biodiversitätsförderfläche 1 eingetragen ist. 

Freiraum 
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Abb. 16 Luftbild mit grösseren Freiflächen, die in Vertikalrichtung «fliessen» 

Nebst der Hanglage stellt der Wald ein prägendes Element im Umfeld des 
Planungsgebiets dar. Der Waldrand wird als hohe mächtige Waldkante wahr-
genommen. Der Waldrand soll mit kleineren Bäumen, Sträuchern und Bü-
schen aufgewertet werden. Es soll ein abgestufter, artenreicher Waldrand 
entstehen. Der Waldrand stellt grundsätzlich einen potenziellen Standort für 
Orchideen dar. Die Details sollen mit den zuständigen Fachstellen vertieft 
werden.   

Waldabstand: Die genaue Linienführung des definitiv festgestellten Waldran-
des ist im Feld mit Pflöcken markiert (ausgeführt vom Revierförster). Der 
heutige Waldrand ragt ca. 1 m über den festgestellten Waldrand. Der Wald-
übergangsbereich kann Orchideenstandorte beinhalten, die geschützt sind. 
Die Gemeinde wird wegen dem Totalreservat nebst dem Orchideenplan eine 
Lebensraumkartierung zur Erfassung geschützter Arten und potenzieller 
Standorte in Auftrag geben. 

Gemäss Aussenraumkonzept bleiben die Grünfläche im Steilhang zu gros-
sen Teilen erhalten. Das Aussenraumkonzept sieht eine hangparallel ange-
ordnete, gebänderte Bestockung mit Feldgehölzen und Straucharten vor (to-
tal rund 2'100 m2), welche mit extensiven Wiesen und einzelnen, präzis ge-
setzten Bäumen abwechseln. Die bestockten Feldgehölzflächen sichern 
steile Hangpartien mittels Steilböschungen und begleiten das Wegnetz. Das 
in den ersten Workshops verfolgte Aussenraumkonzept von Wiesen, welche 
die Gebäude in Vertikalrichtung umspülen, musste verlassen werden, da Er-
satzmassnahmen für Rodungen von Feldgehölzen weitgehend innerhalb der 
Parzelle realisiert werden sollen. Das vorliegende Aussenraumkonzept kann 
diese Anforderungen in geschickter Weise erfüllen. 

Der bewusst klein gehaltene Fussabdruck der Gebäude führt dazu, dass die 
Grünflächen zwischen den beiden kleineren Gebäuden (1)(3) und dem Solitär 

Umgang mit Wald und 
Waldrand 

Grünstrukturen  
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(2) bestehen und in Vertikalrichtung als Grünstruktur erkennbar bleiben. Dies 
ist eine Situation, wie sie in Faulensee verschiedentlich vorhanden ist.  

Mit dem konzeptbestimmenden Ansatz zur Reduktion des Fussabdrucks ist 
auch die Haltung klar ablesbar, dass die beiden kleineren Gebäude zum 
Quartier und der Solitär (2) zum waldorientierten Bereich gehören. Ein Zu-
sammenrücken und eine Clusterung der drei Gebäude wurde aus diesem 
Grund verworfen. Ziel ist es, das Terrain nach Möglichkeit mit Böschungen 
und ohne Stützmauern auszugestalten. Das Terrain wird leicht terrassiert. 
Einzelne Steilböschungen werden mit erdverankerten bepflanzten Steinmau-
ern ausgestaltet.  

Zur Baumpflanzung vorgeschlagen werden verschiedene, präzis gesetzte 
Obst- und Nussbäume. Diese lehnen sich an den einstmaligen Obstbaumbe-
stand in Faulensee an, wie historische Fotografien zeigen.  

Dem Gebiet wird ein Wegsystem mit Zugangswegen, Rampen und Treppen 
überlagert, welches nachts diskret beleuchtet wird. Dies ermöglicht einer-
seits die Hauszufahrten zu den Gebäuden (1) und (2), andererseits dient es 
als gebäudeverbindende Wegverbindung. Das oben liegende kleinere Ge-
bäude (3) wird von zwei Fusswegen erschlossen: einerseits vom hangparal-
lel laufenden Weg zum Solitär (2), andererseits mit dem rund 17% anstei-
genden Fussweg ab dem Ankunftsplatz.  

Vor dem Solitär liegt eine Stellfläche für die Feuerwehr. Die Zufahrt für Am-
bulanzen ist bis zum Ankunftsplatz vor dem Solitär (Gebäude 2) möglich.  

 

Abb. 17 Situation «Umgebung, Landschaft», Stand: Richtprojekt 

Abstimmung Grünstruk-
turen -Erschliessungs-
system 

Riedweg 

B 

3 1 

2 
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Die Arealerschliessung erfolgt über den Riedweg, der rund 500 m ab dem 
Quellenhofweg abzweigt und durch das Quartier führt. Der Riedweg er-
schliesst das Planungsgebiet und weist stellenweise eine Steigung von rund 
10% auf. Im Zufahrtsbereich zur Bebauung (Abzweiger ab Riedweg, Abb. 17, 
roter Punkt) zweigt ein oberirdischer ansteigender Erschliessungsweg ab, 
gleichzeitig dient dieser Bereich der Einstellhallenzufahrt. Der Erschlies-
sungsweg (A) weist auch hier eine Steigung von rund 10% auf. Der zum Ge-
bäude (3) führende Fussweg weist eine Steigung von rund 17% auf. Mit der 
vorliegenden Konzeption wird ermöglicht, dass im Zufahrtsbereich gegen-
über der Parzellengrenze zu Parzelle 1973 das Terrain angeböscht und ohne 
Stützmauer ausgestaltet werden kann. Diese Gestaltung berücksichtigt die 
Forderung des Beurteilungsgremiums, auf Stützmauern wo immer möglich 
zu verzichten.  

Die Einstellhalle (ESH) entwickelt sich grundsätzlich hangparallel in Richtung 
Wald. Sie ist vom Erdreich überdeckt und ihre talseitige Kante ragt nicht aus 
dem Gelände hinaus. Der unterirdische Waldabstand ist eingehalten. Gegen 
Süden führt die ESH bis an die Parzellengrenze. 

 

Abb. 18 Einstellhalle im Kontext der Siedlung 

Der Fussabdruck der Gebäude 2 (Solitär) und Gebäude 1 (unteres Gebäude) 
liegt direkt auf der Einstellhalle, was eine effiziente Organisation der Hauszu-
gänge und Hindernisfreiheit ermöglicht. Das Gebäude (3) wird über einen 
Lift im Solitär und einem rückwärtigen ebenerdigen Weg von diesem hinder-
nisfrei erschlossen.  

 

 

Erschliessung, Parkie-
rung 



Spiez, Arealentwicklung Gygerrain  •  Schlussbericht Workshopverfahren  30 

Der hindernisfreie Zugang zu allen drei Gebäuden stellt das Projekt wie folgt 
sicher: 

• Gebäude 1 über Lift ab Einstellhalle sowie ab Stellplatz vor Gebäude 2 
(für Taxis o.ä.) zu Fuss < 6% Steigung. 

• Gebäude 2 (Solitär), über Lift ab Einstellhalle sowie ab Stellplatz vor dem 
Gebäude 2 (ebenerdig) 

• Gebäude 3, über Lift im Gebäude 2 mit anschliessender rückwärtiger 
Fusswegtraverse <6% von Gebäude 2 zu Gebäude 3.  

5. Würdigung und Empfehlungen 

5.1 Würdigung 

Das Experten- und Gutachtergremium würdigen das vorliegende Richtprojekt 
wie folgt:  

Das ortsbauliche Konzept des Richtprojekts basiert auf einer guten und 
sorgfältigen Analyse des Ortes und erfolgt in Übereinstimmung mit den Zie-
len der Siedlungsentwicklung nach innen (Verdichtung). Es ist ein gelunge-
ner und mutiger Beitrag zur Weiterentwicklung des bestehenden Quartiers 
in Faulensee unter den Prämissen eines haushälterischen Umgangs mit 
dem Boden. Das Richtprojekt setzt sich in spezifischer Weise mit den Beson-
derheiten des Ortes (Hang und Waldrand) auseinander und setzt diese adä-
quat um.  

Das Richtprojekt sieht ein Bebauungskonzept in zwei Teilen vor: zum einen 
die zwei Gebäude, die als Scharnier zur nachbarschaftlichen Bebauung wir-
ken, zum andern der etwas davon abgesetzte Solitärbau.  

Der Solitärbau ist eine neue, jedoch ortsverträgliche Typologie in diesem an-
spruchsvollen Gelände. Das Projekt ist für das Orts- und Landschaftsbild 
schonend eingebettet und fügt sich stimmig an die Waldrandsituation ein. 
Auch die Setzung ist ortsverträglich. Der Eingriff im Hang ist schonend und 
naturerhaltend. Der gering gehaltene Fussabdruck und der durchfliessende, 
stark geneigte Freiraum (am Waldrand und zwischen Solitär und den beiden 
kleineren Gebäuden) sind aus ökologischen Gründen und dem haushälteri-
schen Umgang mit dem Boden ein starkes Plus. Nutzungsmässig eignet sich 
der Solitärbau für alle Arten von Bewohnenden. Eine zu starke Einschrän-
kung auf kleine Wohnungen drängt sich nicht auf.  

Die mit dem vorliegenden Richtprojekt hergeleitete und nachgewiesene 
GFZo von rund 0.5 stellt ein orts- und landschaftsverträgliches Nutzungs-
mass dar und erfüllt die geforderte Mindestdichte. Dieses Nutzungsmass 
berücksichtigt einerseits die spezielle topographische Situation mit dem 
steilen Nordhang und wird andererseits der angestrebten Wohnqualität ge-
recht.  

Hindernisfreiheit 

Würdigung 

Beitrag zur Siedlungs-
entwicklung nach innen 

Bebauung 
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Insgesamt vermag das Richtprojekt dadurch seine Stärken auszuspielen. 
Der Solitär am Rand der Siedlung referenziert zum Wald, die zwei sich typo-
logisch und volumetrisch dem Quartier verbindenden Bauten wirken als 
Scharnier zwischen Quartier und Solitär. Der Abstand zwischen Solitär und 
den beiden Einzelbauten stimmt.  

Auf diesem sehr steilen Gelände ist es gelungen, ein Wohnbauprojekt zu 
entwickeln, das sich gut in die Umgebung einbindet, sowohl zum bestehen-
den Quartier wie auch zum auf zwei Seiten umgebenden Wald. Unter Erfül-
lung der angestrebten Nutzung bleibt ein grosser Teil des Geländes als 
Grünraum frei. Dieser wird vor allem als Wiese mit eingestreuten Bäumen 
bespielt. Als Bänder ausgebildete, hangparallel verlaufende Gehölzflächen 
bestocken und sichern so die steilsten Böschungsstellen, gleichzeitig beglei-
ten sie die Wege und verlaufen weiter in die Wiese hinein. Auf hangstüt-
zende Mauern kann damit weitgehend verzichtet werden.  

Die Gebäude sind ab dem Riedweg für Fussgänger stufenlos erschlossen. 
Zwischen Gebäude 1 und 2 sind ein grosser Aufenthaltsbereich und ein 
Spielplatz angeordnet. Die Autos biegen vom Riedweg direkt in die Tiefga-
rage ab, so dass die gesamte Anlage frei von motorisiertem Verkehr bleibt. 
Ein zweites Netz aus schmalen Wegen mit Treppen verbindet die Gebäude 
ab dem Kummliweg mit dem beim Waldrand gelegenen Platz mit Feuerstelle 
und führt weiter durch das Feldgehölz, das als Ersatz für die heute beste-
hende ökologisch wertvolle Flächen anzulegen ist, zur Ebene im Nordosten 
der Parzelle. Im Laufe der Zeit hat sich hier eine artenreiche Fromentalwiese 
entwickelt, die erhalten wird. Durch die ökologische Aufwertung des Wald-
rands werden die neuen Gebäude auch gegen Norden räumlich sehr gut 
eingebunden. 

5.2 Empfehlungen 

Das Begleitgremium dankt den Verfassern für die gelungene Arbeit und die 
überzeugende Weiterentwicklung des Richtprojekts. Es bestätigt die Vari-
ante «X-hoch» mit Solitär und den beiden kleineren, dem Quartier zugewand-
ten Gebäuden als Bestvariante und Richtprojekt und empfiehlt eine Fortfüh-
rung der Arealentwicklung auf dieser Grundlage. 

Für die Weiterentwicklung des Richtprojekts zum Bauprojekt empfiehlt das 
Begleitgremium: 

1. Das Richtprojekt soll auf Stufe Überbauungsordnung als Anhang veran-
kert werden. 

2. Der durch die Fachbehörde mit Schreiben vom 11. Mai 2021  bezeich-
nete reduzierte Waldabstand von 20 m muss eingehalten werden.  

3. Die Thematik des abgestuften Waldrandes ist in Absprache mit der 
Fachbehörde zu konkretisieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 
Waldabstand ab der Waldfeststellungslinie und nicht ab dem sichtbaren 
Wald ermittelt wird.  

4. Die Flächen am Hangfuss des Steilhangs sind gemäss Fachbehörde öko-
logisch wertvoll (schützenswerter Lebensraum) und können nicht als 
Spiel- und Aufenthaltsfläche genutzt werden. Die gesetzlich definierten 

Freiraum 

Erschliessung  

Empfehlungen 

Empfehlungen für die 
Weiterbearbeitung 
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Spiel- und Aufenthaltsflächen müssen anderweitig innerhalb des Perime-
ters erstellt werden. 

5. Die Ersatzflächen für die definitiv zu rodende Feldgehölz-Fläche muss ei-
gentümerverbindlich gesichert sein. Diese Ersatzflächen können sowohl 
innerhalb als auch ausserhalb des Perimeters liegen. 

6. In der Umgebungsgestaltung sind die Böschungselemente eigenständi-
ger zu entwickeln, so dass sie sich auch von Wegen, Zufahrten und Ge-
bäuden lösen und sich in die Landschaft hinaus bewegen. Stützmauern 
sollen soweit möglich vermieden werden. 

7. Die Sockelsituationen beim Solitär (Gebäude 2) und beim Gebäude (1) 
sind im Zusammenhang mit der Einstellhallenzufahrt zu überprüfen und 
weiterzuentwickeln. Dabei ist eine kleinstmögliche Abweichung von der 
natürlichen Topografie anzustreben. 

8. Eine Fassadenkonzeption und -gestaltung ist weiterzuentwickeln. Zu prü-
fen ist eine gestalterische Differenzierung von den unteren zu den obe-
ren Geschossen sowie die mögliche Strukturierung der Fassade mit Tei-
len, die eine räumliche Tiefe ergeben. Eine mineralische Sockelgestal-
tung wird begrüsst. 

9. Die Qualitätssicherung soll weitergeführt werden. Die im Workshopver-
fahren eingesetzten Fachleute (Fachexperten Städtebau/Architektur 
und Fachexpertin Freiraum/Landschaft) sollen zu gegebener Zeit wieder 
zur Beurteilung der Projektgrundlage einbezogen werden.  

10. Zwecks Qualitätssicherung sollen auf Stufe Bauprojekt die Fassadenge-
staltung und Materialisierung sowie die Gestaltung der Aussenanlage 
dem Expertengremium erneut zur Beurteilung vorgelegt werden.    
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6. Genehmigung 

Die stimmberechtigen Mitglieder des Begleitgremiums genehmigen den vor-
liegenden Schlussbericht zum Gutachterverfahren: 

Spiez, 9. September 2021 

 

 

Marianne Hayoz, Gemeinderätin, Gemeinderätin, Ressort Bau/Planung  
(Vorsitz), Sachvertretung 

 

 

Christof Helmle, Helmle AG, Projektträgerschaft, Sachvertretung 

 

 

Urs Ewald, Experte Architektur/Städtebau, Fachvertretung  

 

 

Peter Bergmann, Experte Architektur/Städtebau, Fachvertretung  

 

 

Pascale Akkerman, Expertin Freiraum/Landschaftsarchitektur, Fachvertretung  

 

 

Elke Bergius, Gemeinde Spiez, Abteilungsleiterin Hochbau/Planung/Umwelt  
Ersatz Sachvertretung Gemeinde 

 

 

Annelies Friedli, Gemeinde Spiez, Projektleiterin Raumplanung/Umwelt 
Ersatz Sachvertretung Gemeinde 

 

 

Dominic Nussbaum, Bauherrenberater, Projektträgerschaft  
Ersatz Sachvertretung Projektträgerschaft 

 

 

Philipp Hubacher, BHP Raumplan AG, Raumplaner/Verfahrensbegleiter 
Ersatz Fachvertretung   
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Anhang 

Anhang 1 Projektdokumentation Richtprojekt 

• Pläne der Schlussabgabe vom 31. August 2021 
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Anhang 2 Workshop-Protokolle  

• Protokoll Workshop 1 vom 14. September 2020 
• Protokoll Workshop 2 vom 5. November 2020 
• Protokoll Workshop 3 vom 28. Januar 2021 
• Protokoll Workshop 4 vom 4. März 2021 
• Protokoll Workshop 5 vom 24. Juni 2021 
• Protokoll Schlusssitzung vom 9. September 2021 
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Anhang 2: Richtprojekt vom 31.08.2021, rev. 21. Mai 2022 
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Anhang 3: Voranfrage vom 07.06.2019 an das AGR, mit Antwort AGR 
vom 11.09.2019 
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Anhang 4: Voranfrage an die Fachstellen AWN, ANF und Procap vom 
07.04.2021, mit Antworten AWN vom 11.05.2021, Procap 
vom 18.05.2021 und ANF vom 04.06.2021. 
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Anhang 5 Bericht bfu vom 14. Januar 2021 

 




